
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 72 (1994)

Heft: 5

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


RATGEBER

Recht

/c/z Zzz'u sez'Z ez'uz'gen /a/zreu Wz'Z-

zz/er und zco/zue zu ez'uezzz sc/zwZ-

z/eu/rez'eu Ez'u/aznz'Zz'eu/zaus. /cZz

/za/ze z/rez Sö/zue. Der Frezz/zäu-

z/er, z/eu z'c/z zeegezz FesZazzzeuZ/ra-

gezz &esuc/z/e, räZ zzzz'r, Hazzs uuzf

GarZeu arz nzezne Zzez'z/eu /uuge-
ren Sö/zue zu ü&ersc/zrez'öeu.

Dz'ese zuüss/eu den äZZesZen Bru-
der ausza/zZen, der au/ das Haus
nerzz'c/zZeZ. /c/z er/zzeZZe dann au/
Lefcenszez'Z das Wö/znrec/zZ. Zez-

gen Sz'e znz'r dz'e Vor- und IVac/z-
Zez'Ze ez'ner soZc/zen Sc/zeufeuug.

Zunächst kann ich Ihnen
mitteilen, dass das Wohnrecht als

ausschliessliches Recht zu Ihren
Gunsten und als unentgeltliches
Recht begründet werden kann.
Dadurch hätten Sie keinen
«Zins» zu zahlen. Hingegen
müssten Sie weiterhin für die Ko-
sten des gewöhnlichen Unterhalts
der Liegenschaft aufkommen.

Der Nachteil einer Sehen-

kung liegt auf der Hand: Wenn Sie

etwas schenken, so haben Sie kei-
nen Gegenwert. Besonders nach-

teilig wäre es, wenn Sie mit der
Zeit das Wohnrecht nicht mehr
ausüben könnten und eine Woh-

nung mieten, in ein Altersheim
eintreten müssten usw. Sie hätten
für die entsprechenden Kosten
selbst aufzukommen, dann könn-
te Ihnen der Vermögenswert des

Hauses fehlen. Diesen Nachteil
könnten Sie etwas mildern, indem
Sie sich anstelle des Wohnrechts
die Nutzniessung an der Liegen-
schaft einräumen lassen. Dann
können Sie das Haus an Dritte

vermieten und über die Mietein-
nahmen verfügen.

Beim Gegenstück zur
Schenkung, nämlich bei einem
Verkauf der Liegenschaft an die

Kinder, würde natürlich eine an-
dere Situation vorliegen. Dann
hätten Sie als Gegenleistung den

Kaufpreis, worüber Sie nötigen-
falls später verfügen könnten, wo-
bei gegebenenfalls der Kaufpreis
unter Berücksichtigung des Wer-
tes des Wohnrechts oder der
Nutzniessung festgelegt werden
kann.

Bleiben Sie Eigentümer der

Liegenschaft, so könnten Sie die-
se nicht nur verkaufen, sondern
auch hypothekarisch belasten
und könnten in diesem Fall über
das entsprechende Darlehen ver-
fügen.

Ich denke, dass die Emp-
fehlung des Treuhänders vor-
nehmlich aufgrund von Steuer-

rechtlichen Überlegung erfolgt ist.

Die Frage, welche Vorgehenswei-
se zu welchen Steuerersparnissen
oder Steuerbelastungen führt, ist

komplex und in erster Linie auf-

grund des kantonalen Rechts zu
prüfen, weshalb ich nicht in der

Lage bin, dazu Stellung zu neh-

men.
Der Entscheid, ob und al-

lenfalls wann Sie Ihr Eigentum an
die Kinder verschenken wollen,
steht allein Ihnen zu. Sie sind nie-
mandem Rechenschaft schuldig.

Erbausgleich wegen
Ausbildungskosten

Wz'r sz'uzZ ez'u E/zepaar, 70 uuzZ 67
/a/zre aZZ. Wz'r /zafteu ez'ue /ez/z'ge

Foc/zZer sozaz'e ez'neu So/zu, aer-
/zez'raZeZ uuzf Faznz'Zz'euaaZer. Dz'e

7oc/zZer gz'ug Z0 /a/zre Zazzg zur
Sc/zzz/e uuzZ ZerzzZe arzsc/z/zessezzz/

ez'zzezz Benz/. SpäZere WezZerZzz'Z-

cZzzzzg foeza/zZZe sz'e seZfrsZ. Der
So/zrz Zzeszzc/zZe das Gyzzzzzasz'zzzzz

uzzz/ s/izzZz'er/e azzsc/zZz'essezzzZ.

Wa'/zrezzd zZz'eser Zez'Z zao/zzzZezz

z/z'e Zzez'zZezz zzzsazzzzzzezz, zzzzz 7<o-

sZezz zu sparezz. Das SZuz/z'uzzz &o-
sZeZe zzzzs ca. Fr. 30 000.-. Wz'e /za-
Zzezz zcz'r aoz'zuge/zezz, z/azzzz'Z es

zzac/z zzzzserezzz A&Ze&ezz zzz'c/zZ zu
UzzsZz'zzzzzzz'gfcez'Zezz /zozzzzzzZ? Sez'Z

2Vz /a/zrezz zz&eruzez'sezz zcz'r zzzo-

zzaZZz'c/z Fr. 100.- au/ das Kassa-
Zzuc/z uzzserer Foc/zZer. Wz'r Zzesz'Z-

zezz ez'zz fe/ez'zzes Bz'zz/azzzz'/z'ezz/zaus

uzzeZ eZzeas ErsparZes. t/zzsere

Foc/zZer Ze/zzzZ zuzzz /zeuZz'gezz Zez'Z-

puzz&Z ez'zzezz Ausg/ez'c/z aü. Der
So/zzz z'sZ zZazzzz'Z ez'zzaersZazzz/ezz,

zoz'r soZ/Zezz /ezioc/z das gauze
sc/zrz'/Z/z'c/z /esZ/za/Zen. FîS. Wz'r

/za/zeu ez'ueu E/zezzerZrag.

Ihr RS., wonach Sie einen
Ehevertrag abgeschlossen haben,
bildet den Ausgangspunkt der
rechtlichen Überlegungen. Es gibt
verschiedene Arten von Ehever-

trägen. Sie müssen somit zu-
nächst Ihren Ehevertrag überprü-
fen. Ich will im folgenden davon
ausgehen, dass gemäss dem Ehe-

vertrag der überlebende Ehegatte
das ganze Vermögen bzw. jeden-
falls einen wesentlichen Teil des

Vermögens zu freiem Eigentum
erhalten soll. Zur Information
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Haus verschenken
oder nicht?
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RATGEBER

kann ich Ihnen noch mitteilen,
dass das Gesetz bezüglich der
Ausgleichungspflicht von Ausbil-
dungskosten recht offen ist. Es be-

stimmt, dass die Auslagen für die

Ausbildung einzelner Kinder,
wenn kein anderer Wille des Erb-
lassers nachgewiesen ist, der Aus-
gleichungspflicht nur insoweit
unterworfen sind, als Sie das üb-
liehe Mass übersteigen. Nach
Ihren Angaben vermute ich, dass

in Ihrem Fall die Ausbildungsko-
sten des Sohnes das übliche Mass

übersteigen. Aufgrund der sehr
auslegungsbedürftigen Fassung
des Gesetzes ist jedoch Ihr Ge-

danke, den Ausgleich zugunsten
der Tochter zu Ihren Lebzeiten
ausdrücklich zu regeln, sicherlich
richtig. Unter der obigen Annah-
me, dass aufgrund des Ehevertra-

ges der überlebende Ehegatte das

vorhandene Vermögen im we-
sentlichen zu freiem Eigentum
ohne Auflagen zugunsten der
Kinder erhält und dass der Aus-
gleich zugunsten der Tochter erst
im Nachlass des zunächst überle-
benden Ehegatten erfolgen soll,
könnten Sie je ein Testament ver-
fassen. Darin könnten Sie

zunächst bestimmen, dass das Te-

stament nur dann Gültigkeit hat,
wenn der jeweilige Verfasser den
anderen Ehegatten überlebt. Fer-

ner könnten Sie dann im Testa-

ment vorsehen, dass zunächst ein
bestimmter Betrag an die Tochter
als Ausgleich für die Ausbil-
dungskosten des Sohnes ausge-
wiesen und der Rest hälftig geteilt
wird. Offenbar sehen Sie auch vor,
festzuhalten, dass die monatli-
chen Zahlungen an die Tochter an
ihren Ausgleichsanspruch anzu-
rechnen sind. Beachten Sie bitte,
dass ein Testament mit Ort, Tag,
Monat und Jahr sowie natürlich
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mit der Unterschrift versehen sein

muss und ganz handschriftlich
verfasst werden muss. Zweck-
mässigerweise können Sie die Te-

stamente bei der zuständigen
Bezirksschreiberei hinterlegen.
Wiederholen möchte ich, dass Sie

zunächst den Ehevertrag über-

prüfen müssen, wobei Sie sich im
Zweifel rechtlich beraten lassen
sollten.

Dr. z'izr. Marco Bzaggz

Medizin
Herzwassersucht

Ic/z ZzaZZeez'zze Verzeazzdfe, dz'emzZ

69/a/zz-ezz wegezz Wasser azz/dew
Herz gestorben z'sZ. Sc/zozz z'/zr Va-

ter ZzaZZe dzese Krazz&Zzez'Z. £zzze

azzdez-e /'izzzge VerzzzazzdZe Zzaf sez'Z

/a/zrezz Sc/zwerzezz zw Kzzz'e zzzzd

ezzze FZizsszgfteiZsazzsawwZzzzzg.
Wz'e Zza/zzz wazz das Zzez'Zezz?

Ihre Verwandte ist vermut-
lieh an den Folgen einer Herz-
Wassersucht gestorben. Der Um-
stand, dass auch ihr Vater das glei-
che Leiden hatte, lässt an eine Art
Vererbung dieser Krankheit den-
ken. Dafür gibt es aber bis heute
keine klaren Beweise. Wahr-
scheinlicher ist, dass in beiden
Fällen ein ungenügend behandel-
ter Bluthochdruck im Spiel war.
Dieser führt nämlich längerfristig
fast immer zu einer Überbelastung
und damit zu einer ungenügenden
Pumpleistung des Herzmuskels.
Andere mögliche Ursachen sind
eine Durchblutungsstörung des

Herzens oder ein Schilddrüsen-
hormonmangel. Immer gilt es al-

so, soweit möglich die Ursache

der Herzwassersucht herauszu-
finden und zu behandeln. Übri-

gens sammelt sich das Wasser in
verschiedenen Organen des Kör-
pers an, am offensichtlichsten in
den Beinen und auf der Lunge.
Die Flüssigkeitsansammlung im
Knie der jungen Verwandten hat
nichts mit einer Herzschwäche zu
tun. Eher denke ich an eine Ar-
thritis oder Früharthrose. In die-

se Richtung müsste auch die Un-
tersuchung erfolgen.

Juckende Beine
/c/z Zzzzz SS /aZzre a/Z zzzzd war zzz'e

ferazzfe Bz'zz se/zr öewegZz'cJz zzzzd

/a/zre ZägZzc/z Azzio. Mez'zz Pro-
hiew; GeZegezzZZzcZz ZzaZze z'cZz star-
Zees Bezssezz azzz Bez'zz, Wade, Fzzss

(Rist), weisiezzs zrz der ZVac/zf.

Dazzzz wasche z'c/z ZeaZt ah zzzzd

saZZze, dazzzz zzerge/zi es. Wozzozz

feowwi dies?
Unsere Haut wird im Alter

empfindlicher gegen Austrock-

nung, nicht zuletzt wegen der ver-
minderten Talgproduktion. Auch
ungeeignete Körperpflegemittel
(Seifen, Duschgel) und hartes
Wasser können eine unerwünsch-
te Trockenheit der äussersten
Hautschicht hervorrufen. Die
Folge ist häufig ein Juckreiz, der
in der Bettwärme noch zunimmt.
Typisch für diese Veränderung ist,
dass man auf den ersten Blick
kaum Unterschiede zur gesunden
Haut ausmachen kann. Das dürf-
te auch bei Ihnen der Fall sein. Ich
empfehle Ihnen die Verwendung
von rückfettenden Seifen oder
Duschmitteln. Zusätzlich sollten
Sie vor dem Zubettgehen Ihre Bei-

ne mit einer pflegenden Lotion
oder Crème, z.B. auf der Basis von
Mandelöl einreiben.

Dr. wed. Peter KoZzZer
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